Information zum Aufnahmeverfahren an der KGS Hambergen

Liebe Eltern der Schüler/innen unseres zukünftigen 5. Jahrgangs,

Gemäß § 59a Niedersächsisches Schulgesetz informiere ich Sie hiermit über folgende Verfahrensweise, wenn es aufgrund zu hoher Anmeldungszahlen zu Ablehnungsbescheiden kommen muss:

1. Die KGS Hambergen kann im Schuljahr 2010/2011   5 Klassen bilden.

2. Aufgrund der beschränkten Raumkapazität und der in Klasse 6 erfolgenden Aufteilung in die drei Schulzweige nehmen wir max. 150 Schüler/innen auf.

Angestrebtes Ziel ist eine Verteilung der Schüler/innen auf die 3 Schulzweige wie folgt:

15 % Hauptschulanmeldungen

45-55% Realschulanmeldungen

30-40 % Gymnasialanmeldungen

50% Mädchen: 50% Jungen

3. Schüler/innen aus der Samtgemeinde Hambergen und Geschwisterkinder unterliegen keiner Aufnahmebeschränkung. Bereits erteilte Zusagen behalten ihre Gültigkeit.

4. Schüler/innen aus dem Landkreis Osterholz (außerhalb der Samtgemeinde) und Cuxhaven werden bei Überschreitung der Kapazitäten einem qualifizierten Auswahlverfahren unterworfen. Dies beinhaltet:

· Schulzweiganmeldung

· Schullaufbahnempfehlung der Grundschule

·  Geschlecht 

5. Das Auswahlverfahren beginnt am Freitag, 11.06.2010, 12.00 Uhr. Am Verfahren sind beteiligt:

2 Elternvertreter/innen, die Schulleiterin, Haupt- bzw. Realschulzweigleiter/in

Absagen werden telefonisch oder per e-mail am Freitag ab 14.00 Uhr  bekannt gegeben.

6. Schüler/innen, die nicht aus dem Schuleinzugsbereich der Samtgemeinde Hambergen stammen, haben keinen Rechtsanspruch auf einen Schulplatz an der KGS Hambergen.

